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1. ALLGEMEINES 
 

1.1. Auftrag 
 

Gegenstand des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der BLNR 36, 290/23820 

Anteile, verbunden mit WE an W 27, auf der Liegenschaft KG 01305 Meidling, EZ 522, GST 

.192, an der Adresse 1120 Wien, Wilhelmstraße 38 ident Zeleborgasse 2. 
 

 

 
 

Gem. Gerichtsbeschluss vom 11.08.2025 wurde dem gef. SV aufgetragen, das ggst. WE-

Objekt ausschließlich bestandfrei zu bewerten → (siehe auch Pkt. 1.2.1 Konkrete 

Prämissen der Bewertung – Bestandsituation/Nutzung). 

 

Auftraggeberin ist Frau Caroline Homan, LL.M., Bezirksgericht Meidling, Schönbrunner 

Straße 222-228/3/5.OG, 1120 Wien 

Bewertungsstichtag ist der 19.05.2025 (Datum der Befundaufnahme). 

 

 

1.2. Prämissen der Bewertung 

1.2.1. Konkrete Prämissen der Bewertung 
 

Allgemeines 

Der Wertermittlung werden nur die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 

ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und überwie-

gend aufgrund der vorgelegten Unterlagen, der erteilten Informationen, der durchgeführten Re-

cherchen sowie der örtlichen Begehung/Befundaufnahme erkennbar oder sonst bekannt gewor-

den sind. Die ggst. Wohnung sowie die Allgemeinteile wurden besichtigt. 
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(Nutz)flächenangaben/Widmung 

Die Grundstücksfläche wurde dem Grundbuch entnommen. Gem. Jahresmietwertgutachten 

vom 04.11.1960 verfügt die ggst. Wohnung W 27 über eine Wohnnutzfläche von 20,63 m². Lt. 

Ausführungsplan vom 04.11.1959 verfügt die ggst. Wohnung über eine Wohnnutzfläche von 

20,14 m². Der Bewertung wird die Nutzfläche des aktuelleren Jahresmietwertgutachtens zu-

grunde gelegt, welche/s auch den Grundbuchstand darstellt. Ein Kellerabteil steht zur Benüt-

zung zur Verfügung (Allgemeinteil). 

 

Eine gesonderte Vermessung, d.h. Nachmessungen der Längenmaße, der Raumhöhen, der Ge-

bäudehöhen und der (Nutz-)Flächen wurden seitens des Sachverständigen – sofern dies nicht 

explizit angegeben wurde - nicht durchgeführt; der Sachverständige legt seinen Berechnungen 

sohin die Maß- und Flächenangeben laut den vorhandenen Plänen und Aufstellungen zugrunde. 

Sollten die angegebenen Maße nicht mit den tatsächlichen Maßen ident sein, verändern sich die 

Werte sinngemäß. 

 

Bauakteinsicht 

In den Bauakt der ggst. Liegenschaft wurde Einsicht genommen. Lt. Auskunft der zuständigen 

Baubehörde sind keine offenen Bauvorhaben hinsichtlich der ggst. Wohnung vorhanden.  

 

Bestandsituation/Nutzung 

Im ggst. Fall wurde dem gef. SV seitens der Mieter ein Mietvertrag vorgelegt, aus dem hervor-

geht, dass die ggst. Wohnung seit 01.09.2023 auf 37 Monate befristet vermietet ist. Die Woh-

nung wurde aber nicht durch die Verpflichtete vermietet, sondern durch einen Herrn Michael 

Schöpf.  

 

Die Wohnung wurde aufgrund des (notariell beglaubigten aber grundbücherlich nicht verbü-

cherten) Testaments der Voreigentümerin, Silvia S., an Herrn Dr. Friedrich S. vererbt und die 

monatlichen Mieteinnahmen an der ggst. Wohnung wurden Herrn Schöpf zugesprochen. Mitt-

lerweile wurde die Wohnung zweimal weiterverkauft (Kaufvertrag vom 16.01.2019 - TZ 

210/2019 und Kaufvertrag vom 05.09.2019 - TZ 2454_2019), jedes Mal mit dem Hinweis, dass 

die Mieteinnahmen aufgrund der letztwilligen Anordnung der Verstorbenen Silvia S., bis zu 

seinem Tode, Herr Michael Schöpf erhält. → Testament, Mietvertrag, Kaufverträge sowie die 

Amtsbestätigung der Verlassenschaftssache sind im Anhang beigefügt). 

 

Seitens der betreibenden Partei wurde mit Äußerung vom 04.08.2025 auf die Entscheidung des 

OGH 3 Ob 40/20 h verwiesen, aus der hervorgeht, dass das behauptete Fruchtgenussrecht ohne 

Grundbuchseintragung nicht entstanden ist und dementsprechend einen etwaigen Ersteher der 

gegenständlichen Liegenschaftsanteile nicht bindet. Seitens der betreibenden Partei wurde er-

sucht und beantragt, die Bewertung bestandsfrei vorzunehmen.  

 

Mit Gerichtsbeschluss vom 11.08.2025 wurde dem gef. SV aufgetragen, das ggst. WE-Objekt 

ausschließlich bestandfrei zu bewerten. 

 

Digitaler Kataster 

Festgehalten wird, dass in die digitale Katastralmappe Einsicht genommen wurde und die darin 

dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden.  

 

Anschlüsse, Haustechnik 

Die beschriebenen elektrischen, heizungstechnischen, sanitären und sonstigen Einrichtungen, 

sowie sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen (Anschlüsse) wurden - sofern nicht im Detail 
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im Befund und Gutachten darauf eingegangen wird - nicht auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft 

und wird deren ordnungsgemäße Funktion bei der Bewertung vorausgesetzt. 

 

Das gesamte Haus wird mittels einer Hauszentralheizung beheizt. Es wird prinzipiell von einer 

funktionstüchtigen Heizungsanlage ausgegangen, eine gesonderte Überprüfung wurde jedoch 

nicht durchgeführt. Im Rahmen der Befundaufnahme wurde seitens der Verpflichteten auf 

keine Fehlfunktionen hingewiesen. 

 

Feststellungen hinsichtlich des Bauwerkes und des Bodens werden nur insoweit getroffen, wie 

sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 

 

Erhaltungszustand 

Der Bau- und Erhaltungszustand des/der Gebäude(s) wurde ausschließlich durch äußeren Au-

genschein anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert. Detaillierte Untersu-

chungen des Bauzustandes bzw. zerstörende Untersuchungen wurden nicht ausgeführt, weshalb 

etwaige Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe auf Auskünften, die dem gef. SV 

gegeben wurden, bzw. auf vorgelegten Unterlagen beruhen. 

 

Wohnhauswiederaufbau 

Mit E-Mail vom 15.05.2025 teilt der Wohnhaus- Wiederaufbaufonds folgendes mit: Der Wohn-

haus-Wiederaufbaufonds hat mit Bewilligungsbescheid vom 27.11.1957, Zl. W 4152/3-II-

14S/57, für die Wiederherstellung des Hauses Wien 12., Zeleborgasse 2/Wilhelmstraße 38, EZ 

522, KG 01305 Meidling, ein Darlehen in Höhe von ATS 3,293.100,- zugesichert.  

 

Mit Endbescheid vom 29.12.1959, Zl. W 4152/76-I-4/59, wurde dieses Darlehen endgültig mit 

einem Betrag von ATS 3,355.620,- festgesetzt. Beim gegenständlichen Objekt handelte es sich 

um eine komplette Neuerrichtung aufgrund eines Totalschadens. 

 

Der, auf die der Nadascha Nikolic gehörigen 290/23820 Anteile, der oben genannten Liegen-

schaft, mit welchen Anteilen das Wohnungseigentum an der Wohnung top Nr.  27 im oben 

genannten Haus untrennbar verbunden ist, entfallende Darlehensteilbetrag, wurde bereits von 

einem Voreigentümer im Jahr 1967 unter Inanspruchnahme des damals geltenden § 15 Abs. 7 

Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz getilgt. 

 

Der § 15 Abs. 7 Wohnhaus- Wiederaufbaugesetz bestimmte folgendes: 

" Werden höhere als die festgesetzten Teilbeträge (Tilgungsraten) zurückgezahlt, dann ermä-

ßigt sich die Darlehensschuld für jeden Tilgungsmehrbetrag, der in den ersten zehn Jahren nach 

Darlehensgewährung geleistet wird, um 25 v.H. des Mehrtilgungsbetrages. Dieser Hundertsatz 

erhöht sich um das Doppelte, wenn die Tilgung des Darlehens durch Hingabe von Teilschuld-

verschreibungen geleistet wird." 

 

Da die Darlehensgewährung am 27.11.1957 erfolgte, konnte für die Mehrleistungsbeträge am 

09.06.1967 und 19.06.1967 eine Ermäßigung von 25 v.H. (für den Teilbetrag in Barzahlung) 

bzw. 50 v.H. (für die Teilschuldverschreibung) gewährt werden. Der Teilbetrag in bar wurde 

am 09.06.1967 überwiesen, und die Hingabe von Teilschuldverschreibungen (Erlag von WWF- 

Anleihestücken) erfolgte am 19.06.1967. Die Wohnung top Nr. 27 war somit am 19.06.1967 

gänzlich getilgt. 

 

Es wurde weder das Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1971, BGBl. Nr. 336/71 noch das 

Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987, BGBl. Nr. 340/87 in Anspruch genommen. 
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Altlasten/Kontamination 

Die Liegenschaft(en) wurde(n) nicht auf Bodenkontaminationen untersucht, da dies nicht in das 

Fachgebiet des gefertigten Sachverständigen fällt. Stattdessen wurde die Altlastenkarte des 

„Geographischen Informationssystem Altlasten“ durch den Sachverständigen auf der Home-

page des Umweltbundesamtes abgefragt. Die Altlastenkarte wird vom Umweltbundesamt und 

vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Tech-

nologie geführt und beinhaltet jene von der Landeshauptfrau/vom Landeshauptmann gemelde-

ten Altablagerungen und Altstandorte. 

Auf dem Altlastenportal wird folgendes veröffentlicht (gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG): 

• Altablagerungen und Altstandorte, bei denen nach einer Erstabschätzung gemäß § 14  

Abs. 1 eine erhebliche Kontamination oder ein erhebliches Risiko zu erwarten ist, 

• Altablagerungen und Altstandorte, die einer Beurteilung gemäß § 14 Abs. 3 unterzogen 

wurden und 

• Altlasten 
 

Die ggst. Liegenschaft ist nicht im geographischen Informationssystem Altlasten verzeichnet 

(Abfrage 05.06.2025). 
 

 
 

 
 

Wertminderungen durch Altlasten, wie z.B.: Bodenkontaminationen oder auch andere die Lie-

genschaft entwertende Altbodenverhältnisse sind nicht bekannt. Darüberhinausgehende 
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Untersuchungen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen oder hinsichtlich anderer die 

Liegenschaft entwertender Altbodenverhältnisse sind nicht beauftragt. 

 

Die Bewertung erfolgt auftragsgemäß ohne Durchführung einer Bodenuntersuchung aufgrund 

des üblichen Geschäftsgebrauches unter der Annahme, dass sich auf dem Bewertungsgegen-

stand keine Materialien und Stoffe befinden, welche auf einer höherwertigen Deponie als einer 

Baurestmassendeponie entsorgt werden müssen. Sollten, nach Ausfertigung des Gutachtens, 

Beeinträchtigungen durch allfällige Kontaminationen festgestellt werden, sind sowohl die Art 

und das Ausmaß als auch die Kosten der Beseitigung/Dekontaminierung durch einen hierfür 

zertifizierten Sachverständigen festzustellen und das ermittelte Ergebnis der ggst. Bewertung 

entsprechend anzupassen. 

 

Untersuchungen des Baugrundes und sonstige bauphysikalische oder chemische Untersuchun-

gen waren nicht Gegenstand des Auftrages und wurden nicht durchgeführt. 

 

 

1.2.2. Allgemeine Prämissen der Bewertung 
 

Energieausweis 

Sofern kein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes im Sinne der 

Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlamentes vorgelegt wurde, wird im Rahmen der 

Bewertung von einem, dem Alter und der Bauweise entsprechenden, durchschnittlichen Heiz-

wärmebedarf ausgegangen. Für die ggst. Liegenschaft wurde ein Energieausweis vom 

16.03.2022 zur Verfügung gestellt. Demgemäß verfügt diese über einen Heizwärmebedarf iHv. 

25,6 kWh/m²a und entspricht dies der Energieeffizienzklasse B. 

 

Geldwerte Rechte & Lasten 

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt geldlastenfrei. Allfällig begründete Pfandrechte, 

vorhandene Mietzinsreserven oder Rücklagen aus Erhaltungsbeiträgen sowie eventuell geleis-

tete Mietzinsvorauszahlungen und erlegte Kautionen bleiben, sofern nicht im Detail darauf ein-

gegangen wird, in der Bewertung außer Ansatz, da sie bei einer Veräußerung mit dem Käufer 

direkt zu verrechnen sind.  

 

Außerbücherliche Rechte & Lasten 

Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie dem Sach-

verständigen von Seiten des Auftraggebers bzw. den Parteien schriftlich bekannt gegeben wur-

den. Wenn diesbezüglich dem Sachverständigen keine Informationen bekannt gegeben wurden, 

basiert der ausgewiesene Wert des Gutachtens auf der Annahme, dass keine außerbücherlichen 

Rechte und Lasten vorliegen.  

 

Fahrnisse, Inventar 

Vorhandene Einrichtungsgegenstände und sonstige Fahrnisse werden prinzipiell nicht mitbe-

wertet. Die vorhandene Küchenausstattung und sonstige, vorhandene Einbauten/Zubehör (Kü-

chenzeile/-block, Einbauschränke/Raumteiler, Garderobe, Waschtisch, etc.) werden im ggst. 

Fall nicht mitbewertet.  

 

Rundungsdifferenzen 

Die Berechnungen in diesem Gutachten wurden computergestützt durchgeführt. Der Computer 

rechnet auf viele Stellen hinter dem Komma genau. Die Ergebnisse werden jedoch automatisch 

auf- oder abgerundet. Dies führt manchmal zu scheinbaren Rechendifferenzen, die für das Er-

gebnis jedoch ohne Bedeutung sind. Deshalb täuscht eine Berechnungsschärfe bis auf EUR 
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1,00 eine größere Genauigkeit nur vor. Weil aber bei Rundungen im Rechengang oft vermeint-

liche Ungenauigkeiten durch Leser des Gutachtens moniert werden, was zu unnützen Mehrar-

beiten und Kosten führt, wird erst das Endergebnis angemessen gerundet. 

ÖNORM B 1300/B 1301 

Es wurde kein detailliertes bautechnisches Gutachten in Auftrag gegeben und wurde ein solches 

auch nicht erstellt. Ebenso stellen der gegenständliche Befund und das erstellte Gutachten keine 

Objektsicherheitsprüfung für Wohngebäude im Sinne der ÖNORM B 1300 bzw. für Nicht-

Wohngebäude im Sinne der ÖNORM B 1301 dar. Sollte eine Objektsicherheitsprüfung gemäß 

ÖNORM B 1300 bzw. gemäß ÖNORM B 1301 seitens des Auftraggebers zusätzlich gewünscht 

werden, muss diese gesondert durch einen dafür geeigneten Sachverständigen erstellt werden. 

Im Übrigen kann dieses Gutachten ein Ankaufs- oder Verkaufsgutachten im Falle der Verwer-

tung der Liegenschaft nicht ersetzen.  

 

ÖNORM B 1998-1/ÖNORM EN 1998-1 

Eine Prüfung des Gebäudes oder der Bestandeinheiten auf Systemsicherheit hinsichtlich Erd-

bebeneinwirkungen gemäß ÖNORM B 1998-1 bzw. ÖNORM EN 1998-1 und dem Eurocode 

8 wurde vom Auftraggeber nicht beauftragt und vom gefertigten Sachverständigen dementspre-

chend auch nicht durchgeführt. Es können sich dadurch allfällige, maßgebliche und wertbeein-

flussende Einschränkungen ergeben, welche nicht berücksichtigt sind. Es wird im Weiteren 

davon ausgegangen, dass die o.g. Systemsicherheit gewährleistet ist.  

 

Haftung gegenüber Dritten 

Die in diesem Gutachten erfolgte Befundaufnahme und Gutachtenserstellung erfolgt aus-

schließlich im Interesse des Auftraggebers bzw. sämtlicher Parteien im Verfahren. Haftungen 

des Sachverständigen gegenüber Dritten sind ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind die 

dem Sachverständigen bei Beauftragung schriftlich, namentlich genannten Empfänger des Gut-

achtens. Gegenüber diesen wird gehaftet wie gegenüber dem Auftraggeber.  

 

Gewährleistung 

Im Falle von Gewährleistungsansprüchen des Auftraggebers gegenüber dem Sachverständigen 

aus dem abgeschlossenen Werkvertrag verzichtet der Auftraggeber unwiderruflich und aus-

drücklich auf das Recht der Minderung oder Wandlung.  

 

Haftpflichtversicherung 

Für allenfalls eintretende Schadensfälle ist die Haftung auf Grundlage der vom gefertigten 

Sachverständigen erbrachten Leistungen für den einzelnen Schadensfall, soweit gesetzlich zu-

lässig, mit insgesamt EUR 5.000.000,- begrenzt. Die zugrunde liegenden Versicherungsbedin-

gungen gelten als vereinbart. Der Sachverständige haftet für Schäden jedenfalls dann nicht, 

wenn ihm nur leichte Fahrlässigkeit vorgeworfen wird oder es sich um Mängelfolgeschäden 

handelt.  

 

Eine Abtretung von Ansprüchen des Auftraggebers gegen den Sachverständigen aus diesem 

Gutachten an Dritte ist unzulässig.  

 

Mathematische Exaktheit 

Angesicht der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere 

der Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung 

keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. 
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Kurzfristiger Verkauf 

Es wird gemäß ÖNORM B 1802, Pkt.3.3. darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert 

nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äu-

ßeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. 

 

Verkehrswert (Streuung/Bandbreite) 

Hinsichtlich der Genauigkeit und Leistungsfähigkeit der Verkehrswertermittlung wird aus-

drücklich darauf hingewiesen, dass der in einem Gutachten gemäß §2 Absatz 2 LBG ermittelte 

Verkehrswert nie ein stabiler Gleichgewichtspreis im Sinne der volkswirtschaftlichen Theorie 

eines vollkommenen Marktes sein kann. Immobilienmärkte sind ex definitione unvollkommene 

Märkte, weshalb es nicht den bestimmten oder bestimmbaren einzelnen Gleichgewichtspreis, 

also nicht eine Marktmiete, einen Kaufpreis, ein Leasingentgelt usw., sondern immer eine mehr 

oder weniger große Streuung (valuation spread) – eine marktkonforme Bandbreite – geben 

kann. Dementsprechend ist der im Gutachten ausgewiesene Verkehrswert mit einer entspre-

chenden Bandbreite nach oben oder unten zu sehen (range of valuation). Die angesprochene 

Bandbreite ist direkt abhängig von der Anzahl und Qualität vorliegender Marktdaten sowie von 

der Art der Immobilie. 

 

Umsatzsteuer - Verkehrswert 

Hingewiesen wird auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998. 

Sollte die zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer verwertet wer-

den, ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen – eine eventuelle 

Vorsteuerberichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende Sache ohne Inrechnungs-

tellung von 20% Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell bereits geltend gemachte Vorsteuerbe-

träge anteilig zu berichtigen.  

 

Umsatzsteuer - Vermietung 

Bei Büro- und Geschäftsraumvermietung wird davon ausgegangen, dass der Mieter ausschließ-

lich vorsteuerabzugsberechtigende Umsätze (§6 Absatz 2 UStG idF des 1. Stabilitätsgesetzes 

2012) erzielt und der Vermieter berechtigt ist, dem Mieter Umsatzsteuer vorzuschreiben. Bei 

Wohnungsmietverträgen wird davon ausgegangen, dass die Wohnungen ausschließlich zu 

Wohnzwecken vermietet werden und keine geänderten Nutzungsarten gegeben sind bzw. Woh-

nungen nicht auch anders als zu Wohnzwecken genutzt werden. Für den nicht zu Wohnzwecken 

genutzten Anteil müssten ansonsten 0% Umsatzsteuer mit Vorsteuerverlust oder 20% Umsatz-

steuer verrechnet werden.    

 

Veränderungen wertrelevanter Faktoren/Einflussgrößen 

Die vorliegende Wertindikation ist auf die angeführten Unterlagen und Informationen aufge-

baut. Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder Informationen zu einer Änderung 

derselben und somit zu einem anderen Verkehrswert führen können. Das Gutachten beruht so-

mit auf der derzeitigen Faktenkenntnis, die nicht vollständig sein muss. Ergeben neue Fakten 

wertrelevante Änderungen, so ist das Gutachten darauf abzustimmen. Ergeben sich neue Fakten 

oder Umstände, behält sich der Sachverständige ausdrücklich die Änderung oder Ergänzung 

dieser Wertermittlung bzw. der getroffenen gutachterlichen Schlussfolgerungen vor. Das Gut-

achten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise Gültigkeit. 

 

Marktsituation / Zinsentwicklung 

Unter Berücksichtigung der dzt. Zinsveränderungen/-entwicklungen ist hinsichtlich des stich-

tagsbezogen ermittelten Verkehrswertes davon auszugehen, dass es ggf. auch am Markt zu ei-

ner höheren Volatilität der Immobilienwerte kommen wird. 
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Weiterverwendung, Vervielfältigung des Gutachtens 

Die Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Zitierung des Gutachtens oder dessen Mitteilung 

an Medien in Teilen oder gesamt darf jeweils nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des 

gefertigten Sachverständigen erfolgen. Die Verwendung des Gutachtens oder von Teilen des 

Gutachtens über den Verwendungszweck hinaus oder die Weitergabe an Dritte ist nicht gestat-

tet. Eine, über den vereinbarten Verwendungszweck (Zwangsversteigerungsverfahren) hinaus-

gehende Verwendung des Gutachtens oder von Teilen des Gutachtens bzw. eine Weitergabe an 

Dritte (mit Ausnahme der Veröffentlichung in der Ediktsdatei oder am Verfahren Beteiligte) ist 

ohne vorherige Zustimmung des gef. SV nicht gestattet. 
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1.3. Grundlagen (Literatur, Quellen etc.) 
 

Grundlagen 

• Befundaufnahme am 19.05.2025 von 0850 bis 935 anwesend  

Mag. Florian Plöckinger, Vertreter der betreibenden Partei 

Mohamed Alshekho, Mieter 

Alali Hussam Eddin, Mitbewohner 

2 Kollegen des Mieters 

Mag. Georg Strafella, SV 

• Umfeldbegehung & Fotodokumentation 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 1992 

• Recherche und Bauakteinsicht bei der der zuständigen Baubehörde  

• Flächenwidmung, Bebauungsplan und Katasterplan www.wien.gv.at/flaechenwid-

mung/public 

• Bauordnung für Wien, in der derzeit gültigen Fassung 

• Grundbuchsauszug & Recherchen in der Urkundensammlung des Grundbuches 

• Mündliche Erörterungen im Rahmen der Befundaufnahme 

• Recherchen bei LIM-Management GmbH objekte@lim-management.at; Tel. 01/405 3333 

 

Bewertungs-/Fachliteratur, Artikel 

• Stabentheiner, LBG-LiegenschaftsbewertungsG 

• Ross-Brachmann-Holzner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswer-

tes von Grundstücken, 29. Auflage 
• Seiser/Kainz, Der Wert von Immobilien, 2011 

• Angst/Jakusch/Mohr, Exekutionsordnung, 15. Auflage, 2012 

• Karauscheck/G. Strafella, Der Mietzins, 2. Auflage, 2014 

• Kleiber, Simon, Weyers, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 7. Auflage, 2014 
• Angst/Oberhammer, Exekutionsordnung, Kommentar, 3. Auflage, 2015 
• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, 2017 

• Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, Sachverständige, Hefte 02/2019, uam. 

• Seiser, Die Nutzungsdauer von Gebäuden, baulichen Anlagen, gebäudetechnischen Anla-

gen und Bauteilen, 2020 

• ÖNORM B 1802-1, 2022 

• Bienert, Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage, 2022 

• Strafella/Raev, Bewertung im Insolvenz- und Exekutionsverfahren, ZLB, 2023/41 
 

Sonstige Quellen, Marktberichte 

• OIB Richtlinien online www.oib.or.at 

• Lärmkarte auf www.laerminfo.at 

• Adressortungssystem und Orthofotos auf www.wien.gv.at/stadtplan, 

www.maps.google.at, www.bing.com/maps 

• Statistische Werte auf www.statistik.at, Statistik Austria 

• Verdachtsflächenkataster bzw. Altlastenatlas www.umweltbundesamt.at  

• Immobilienplattformen u.a. www.immobilien.net, www.willhaben.at  

• Immobilien-Preisspiegel der WKO 

• ÖROK 

• Eigene Systembibliothek & Immobiliendatenbank, etc. 

http://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public
http://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public
mailto:objekte@lim-management.at
http://www.laerminfo.at/
http://www.wien.gv.at/stadtplan
http://www.maps.google.at/
http://www.bing.com/maps
http://www.statistik.at/
http://www.umweltbundesamt.at/
http://www.immobilien.net/
http://www.willhaben.at/
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2. BEFUND 
 

2.1. Lage der Liegenschaft 
 

Die ggst. Liegenschaft befindet sich in 1120 Wien, Wilhelmstraße 38 ident Zeleborgasse 2. 
 

 
 

 
 

 
Quelle: www.wien.gv.at/stadtplan  

http://www.wien.gv.at/stadtplan
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Quelle: www.googlemaps.at  

http://www.googlemaps.at/
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Die Lage einer Wohnliegenschaft wird u. a. nach folgenden Kriterien bemessen: 

 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Verkehrstechnische Er-

reichbarkeit - 

Öffentliche  

Verkehrsmittel 

Bus: Linien 59A und 9A (Haltestelle „Zeleborgasse“) direkt 

gegenüber der ggst Liegenschaft; Linien 62A und 8A (Halte-

stelle „Meidling S+U, Eichenstraße“) rd.  450 m entfernt 

Straßenbahn: Linie 62 (Haltestelle „Dörfelstraße“) rd.  300 m 

entfernt 

U-Bahn: Linie U6 (Station „Meidling“) rd. 650 m entfernt 

Bahn: der Bahnhof „Meidling“ (S1, S2, S3, S4, S80 sowie div. 

regionale und überregionale Zugverbindungen) rd. 300 m ent-

fernt 

Ø-Fahrzeit zum Zentrum (Stephansplatz): rd. 25-30 Min. (inkl. 

notwendiger Fußwege) 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel (Quelle: https://www.wien.gv.at/) 
 

Legende 

 
 

Verkehrstechnische Er-

reichbarkeit -Individual-

verkehr 

Erreichbarkeit: vom Zentrum kommend z.B. über die Linke 

Wienzeile iVm. der Längenfeldgasse, der Steinbauergasse und 

der Aßmayergasse erreichbar 

Einbahnen: in der Umgebung sind zahlreiche Einbahnregelun-

gen vorhanden; weder die Wilhelmatraße noch die Zelebor-

gasse werden im Bereich der ggst. Liegenschaft als Einbahn 

geführt 

Parkplatzsituation: flächendeckende Kurzparkzone (Parkdauer 

2h, MO-FR 9-22h); Kurzparkstreifen sind in der Meidlinger 

Hauptstraße und der Pohlgasse vorhanden; die Parkplatzsitua-

tion ist durchschnittlich angespannt  

Ø-Fahrzeit zum Zentrum (Stephansplatz): rd. 25 Min. 
 

 

https://www.wien.gv.at/
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Verkehrstechnische Er-

reichbarkeit -Individual-

verkehr 

 

 

Individualverkehr (Quelle: www.wien.gv.at/) 
 

Legende: 

 
 

Wohnlage und Infra-

strukturelle  

Einrichtungen  
(Einkaufsmöglichkeiten, Schu-

len, Ärzte etc.) 

Meidling ist der 12. Wiener Gemeindebezirk und liegt süd-

westlich des Stadtzentrums. Der 12. Bezirk liegt im Südwesten 

Wiens, etwa 5 bis 10 km von der Inneren Stadt entfernt. Topo-

grafisch erstreckt er sich vom Wiental südlich des Wienflusses 

in die Ebene zwischen dem Wienerberg im 10. Bezirk und dem 

Grünen Berg, dem Schlosshügel von Schönbrunn, im 13. Be-

zirk. Anfang 2025 belief sich die Bevölkerungszahl auf 

102.393 Personen2.. Die Steigerung der durchschnittlichen Be-

völkerungszahl im 12. Bezirk von 2020 bis 2040 wird statis-

tisch um 11,17 % gesehen. Für Die Umgebung der ggst. Lie-

genschaft ist relativ dicht mit Wohnliegenschaften verbaut. 

Lage mit leicht unterdurchschnittlicher Kaufkraft (Kaufkraft-

index: 91 bis 100; Wien-Durchschnitt: 100) 
 

Legende: 

 
 

 

 

 
2 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Meidling 

http://www.wien.gv.at/
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Wohnlage und Infra-

strukturelle  

Einrichtungen  
(Einkaufsmöglichkeiten, Schu-

len, Ärzte etc.) 

 

 
 

Nahversorgung/Einkaufsmöglichkeiten: die Einrichtungen der 

tägl. Nahversorgung befinden sich in (un)mittelbarer Umge-

bung z.B. in der Eichenstraße (Billa) oder in der Meidlinger 

Hauptstraße (Hofer), etc. 

Medizin. Versorgung: Allgemeinmediziner, Fach-/Zahnärzte 

sind in unmittelbarer Umgebung vorhanden; die nächstgelege-

nen Apotheken befinden sich in der Meidlinger Hauptstraße 45 

und 86; in der Wilhelmstraße 62 befindet sich ein Primärver-

sorgungszentrum; das Traumazentrum Wien Meidling befindet 

sich rd. 1,1 km entfernt 

Kindergärten: zahlreiche öffentliche Kindergärten z.B. in der 

Murlingengasse 71-73, in der Vivenotgasse 45, in der Längen-

feldgasse 68, in der Aßmayergasse 35, etc. 

Schulen: für unterschiedliche Altersstufen z.B. in der Rucker-

gasse 42, in der Deckergasse 1, in der Karl-Löwe-Gasse 20 

(VS), in der Singrienergasse 23, in der Herthergasse 28, in der 

Steinbauergasse 27 (MS), in der Erlgasse 32-34, in der Rosa-

gasse 1-3 (AHS), in der Dörfelstraße 1 (HBS), etc.  

Freizeit/Sport/Kultur: in fußläufiger Umgebung befinden sich 

diverse Parkanlagen, wie z.B. der Grete-Salzer-Park, der Vive-

notpark, die Parkanlagen Canalettogasse und Vierthalergasse, 

etc.; das Theresienbad ist rd. 1 km entfernt 
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Infrastruktur (Quelle: www.wien.gv.at) 

 

 

2.2. Lärmimmissionen  
 

Gemäß den nachfolgenden Lärmkarten liegt der Tag- und Nachtlärmpegel für den Straßen-

verkehr im Bereich der ggst. Liegenschaft über den Schwellenwerten3 für die Aktionsplanung 

und somit in einer Konfliktzone (gemessen in 4 m Höhe4). Keine überdurchschnittliche Lärm-

belästung der hofseitig ausgerichteten Räumlichkeiten sowie durch den Schienenverkehr. 
  

   
Straßenverkehr, Lärmindex 24 h Durchschnitt, in Dezibel (2022) 

 

 
3 bzw. beim 24h Durchschnitt im Kreuzungsbereich im Bereich des Schwellwertes 
4 In den Karten werden mit der grünen Grenzwertlinie auch die Schwellenwerte für die Aktionsplanung angezeigt. Beim Stra-

ßenverkehrslärm gilt für den Tag-Abend-Nachtlärmpegel Lden ein Wert von 60 dB (Dezibel) und für den Nacht-Lärmpegel 

Lnight ein Wert von 50 dB. 

http://www.wien.gv.at/


  Seite 18 von 107 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

   
Straßenverkehr, Lärmindex Nachtwerte, in Dezibel (2022) 

 

   
 

 
 

 

2.3. Grundbuchsstand, Rechte und Lasten, Widmung, Bebauung 
 

Grundbuch 01305 Meidling 

BG Meidling 

EZ 522 

GST-NR .192 

GST-Fläche 602 m² 

Grundbücherlicher  

Eigentümer 

BLNR 36, 290/23820 Anteile;  

Nadascha Nikolic 

Grundbücherliche  

Rechte und Lasten 

A2-Blatt 
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Grundbücherliche  

Rechte und Lasten 

 

C-Blatt  

 

 

 
 

Wohnungseigentum 

- Wohnungseigentumsvertrag, 27.04.1961 

- Jahresmietwertgutachten, 04.11.1960 

- Bescheinigung zur Einverleibung des Wohnungseigen-

tums, 18.02.1960 

Außerbücherliche  

Rechte und Lasten 

Bestandverhältnis; außerbücherliches Fruchtgenussrecht → 

auftragsgemäß erfolgt die Bewertung bestandfrei!!! 

außerbücherliches Sanierungsdarlehen; Gem. BH-Abt. 34: 

Verwaltungsabgabe 05/2023 € 19,27  

Flächenwidmung/ 

Bebauungsbestimmungen 

Gemäß Flächenwidmungs-/Bebauungsplan der Stadt Wien 

Plandokumente 7943 (online) bestehen für die ggst. Liegen-

schaft folgende Widmungsbestimmungen:  
 

W  Bauland-Wohngebiet 

III Bauklasse III 

g geschlossene Bauweise 

G gärtnerische Ausgestaltung 
 

Besondere Bestimmungen: Auf den mit BB1 bezeichneten 

Grundflächen dürfen keine ober- und unterirdischen Ge-

bäude errichtet werden. 
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Flächenwidmungs-/Bebauungsplan bzw. Katasterplan Quelle: https://www.wien.gv.at/  

 

 

2.4. Bewilligungen, Bescheide, Pläne (auszugsweise)  
 

 

Datum Dokument Betreff/Anmerkung

29.05.1914 Plan Neubau eines Wohnhauses

29.05.1914 Bescheid Baubewilligung Neubau eines Wohnhauses

04.02.1915 Auswechslungsplan Neubau eines Wohnhauses

04.02.1915 Bescheid Bewilligung Bauabänderungen (Planwechsel)

26.08.1915 Auswechslungsplan Neubau eines Wohnhauses

26.08.1915 Bescheid Bewilligung Bauabänderungen (Planwechsel)

05.09.1938 Einreichplan Zubau einer Klosettanlage

28.03.1947 Bescheid Auftrag Behebung Baugebrechen

14.01.1949 Plan Errichtung eines Wagenschuppens

14.01.1949 Bescheid Baubewilligung Errichtung eines Wagenschuppens

23.10.1951 Einreichplan Wiederaufbau eines Wohnhauses

23.10.1951 Bescheid Baubewilligung Errichtung eines Wohnhauses (Wiederaufbau)

16.11.1956 Bescheid Fristerstreckung für die Baubewilligung vom 23.10.1951

05.04.1957 Ausweschslungsplan Wiederaufbau eines Wohnhauses

05.04.1957 Bescheid Bewilligung 1. Planwechsel

06.09.1957 2. Auswechslungsplan Wiederaufbau eines Wohnhauses

06.09.1957 Bescheid Kenntnisnahme der Bauanzeige gem. § 61 BO f. Wien - 2. Planwechsel

04.11.1959 Ausführungsplan Wiederaufbau eines Wohnhauses

04.11.1959 Bescheid Benützungsbewilligung Wohnhaus

03.03.1961 Bescheid Grundsteuerbefreiung für Kriegsschäden

0704.1964 Bescheid Auftrag Behebung Baugebrechen Hofgelände

28.10.1966 Bescheid Gehsteigübernahme in die Erhaltung durch die Stadt Wien

28.06.1968 Bescheid Auftrag Behebung Baugebrechen Hofabfriedungsmauer

13.08.1968 Bescheid Baubewilligung, Bewilligung nach der StVO, Gebrauchsabgabe (Leuchtkasten)

31.10.2001 Plan Entfernung eines Baumes

31.10.2001 Bescheid Erteilung der Bewilligung Entfernung eines Baumes, Umpflanzung

https://www.wien.gv.at/
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2.5. Liegenschaft – Außenanlagen, Grundstück und Gebäude  
 

Die ggst. Liegenschaft EZ 522, besteht aus dem GST .192, ist eine in leichter Hanglage gele-

gene, als unregelmäßiges Viereck ausgestaltete Eckliegenschaft, die an der Wilhelmstraße über 

eine Straßenfrontlänge von rd. 18 m und an der Zeleborgasse von rd. 21 m² verfügt. Die Grund-

stücksfläche beträgt lt. Grundbuch von 602 m². Auf der Liegenschaft befindet sich ein zwischen 

1951 und 1957, nach Kriegsschäden wiederaufgebautes, Wohnhaus. Das Gebäude verfügt über 

ein Kellergeschoß, 5 Geschoße über Niveau (EG-4. OG), ein Terrassen- bzw. Dachgeschoß und 

einen Rohdachboden. Die Erschließung erfolgt über eine Stiege. Ein Aufzug ist nicht vorhan-

den. 
 

Das ggst. Wohnhaus verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 
 

 

Gewerke Ausstattung/Zustand 

Konstruktion Massivbauweise 

Dachform Satteldach 

Dachdeckung Ziegeldeckung 

Dachrinnen Innenliegend; funktionstüchtig 

Fassade glatte Reibputzfassaden, Vollwärmeschutz 

Türen 
Eingangstüren – Kunststoffisolierglastüren tlw. mit Seiten- und 

Oberlichte; Wohnungstüren - Sicherheitstüren 

Fenster Kunststoffisolierglasfenster 

Böden  Terrazzo 

Wände gemalt 

 gemalt 

Stiege 
Kunststeinstiege mit einseitigem Metallgeländer und beidseitigem 

Metallhandlauf 

Aufzug - 

Keller 

Metalltür in Metallzarge, Betonstiege ohne Handlauf, Wände ver-

putzt, Decken mit Heraklithplatten abgehängt, Kellerabteile mit 

Holzbrettertüren und Vorhängeschlössern 

Anschlüsse 
Alle notwendigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind vorhan-

den; funktionstüchtig 

Heizung unterschiedlich; Annahme der Funktionstüchtigkeit 

Außenanlagen 

Betonmauer, Müllcontainerplatz, Innenhof tlw. betoniert, Wege ge-

pflastert, Baum- und Strauchbestand, tlw. Grünfläche, Abstellhütten; 

ordentlich – tlw. etwas verwachsen 

Zustand ordentlich - gut 
 

 

2.6. BLNR 36 – W 27 
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung befindet sich im 3. Stock und ist ausschließlich hofseitig ausgerichtet. Ein 

Aufzug ist nicht vorhanden. 
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Lageskizze im Gebäude (schematisch) 

 

Größe & Konfiguration 

Wie bereits unter Pkt. 1.2.1. erwähnt, verfügt die ggst. Wohnung W 27 lt. Jahresmietwertgut-

achten über eine Wohnnutzfläche von 20,63 m². Ein Kellerabteil steht zur Benützung zur Ver-

fügung (Allgemeinteil). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich lt. Ausführungsplan (informativ), wie 

folgt, auf die einzelnen Räumlichkeiten auf: 

 

 
 

Im ggst. Fall, wird, wie bereits vorangehend ausgeführt, die Nutzfläche gem. Jahresmietwert-

gutachten herangezogen. 
 

Geschoß Raum Nutzfläche

Küche 2,40 m²

Bad und WC 3,29 m²

Zimmer 14,45 m²

20,14 m²Wohnutzfläche gesamt

3. Stock
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Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 
 

 
Grundriss W 27 – Ausführungsplan 04.11.1959 

 

Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung/Erhaltungszustand: 
 

Kriterium Ausstattung und Erhaltungszustand - Erdgeschoß   

Küche  

Türen: Holztür in Holzzarge, Sicherheitstür; alter Beschlag in der 

Zarge scheint herausgerissen worden zu sein und neuer Beschlag 

passt nicht vollständig  

Fenster: - 

Böden: PVC; Bodenbelag ist lose/locker 

Wände: gemalt; verschmutzt 

Decke: gemalt  

Heizung: -  

Ausstattung: Sicherungen, Gegensprechanlage, Lichtstrom; kein 

Sicherungskasten vorhanden, Sicherungen auf der Mauer mit einer 

Metallschiene montiert (entspricht nicht den Vorschriften) 

Bad/WC  

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge; verschmutzt,  

Fenster/Entlüftung: statische Entlüftung 

Böden: Teppich 

Wände: gemalt, PVC; Leitung ober Putz verlegt 

Decke: gemalt  

Heizung/Warmwasser: Warmwasserboiler, keine Heizung 

Ausstattung: Stand-WC mit Oberputzspülkasten, Badewanne, 

Lichtstrom 
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Kriterium Ausstattung und Erhaltungszustand - Erdgeschoß   

Zimmer 

Türen: Holzglastür in Holzzarge 

Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 

Böden: Teppich 

Wände: gemalt; Steckdosenabdeckung locker 

Decke: abgehängt 

Heizung: - 

Ausstattung: Waschmaschinenanschluss, Lichtstrom 

 

Zusammenfassung – Ausstattung/Zustand 

Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) ist veraltet, ab-gewohnt, abgenutzt, 

weist tlw. Schäden auf und entspricht nicht mehr den Vorstellungen/ Erwartungen an modernes 

Wohnen. Es gibt keine durchgehende Heizung, lediglich einen Warmwasserboiler. Die ggst. 

Wohnung befindet sich insgesamt in einem durchschnittlichen-mäßigen Erhaltungszustand. 
 

 

2.7. Bestandsituation (rein informativ, nicht bewertungsrelevant) 
 

Lt. Mietvertrag gestaltet sich die Bestandsituation wie folgt:  
 

Mietvertrag: schriftlich 

Mietgegenstand: W 27 im Hause Wilhelmstraße 38, 1120 Wien 

Wohnnutzfläche rd. 27 m² 

Mietzweck ausschließlich zu Wohnzwecken 

Mietbeginn: 01.09.2023 

Mietdauer: 37 Monate; Mietende 31.10.2026 

Kündigung Für den Mieter besteht eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit nur 

im Rahme der gesetzlichen Bestimmungen des § 29 Abs 2 MRG 

nach Ablauf eines Jahres unter Einhaltung einer 3-monatigen Kün-

digungsfrist. Der Mieter ist gem. § 1117 ABGB berechtigt, das 

ggst. Mietverhältnis vorzeitig aufzulösen, wenn das Mietobjekt 

ohne sein Verschulden in einen Zustand gerät, welcher den bedun-

genen Gebrauch nicht mehr möglich macht oder wenn ein Teil 

durch Zufall auf eine längere Zeit entzogen oder unbrauchbar wird, 

insbesondere aufgrund von Gesundheitsgefährdungen. 

Mietzins: lt. Mietvertrag Pauschalmietzins iHv. € 400,- p.m. 

Wertsicherung: VPI 2010, Ausgangsbasis Indexzahl 09/2023, Schwankungen bis  

5 % nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt 

Untervermietung: Die Untervermietung der Bestandräume oder die Weitergabe jeder 

Art an dritte Personen (ganz oder teilweise, entgeltlich oder unent-

geltlich) ist nicht gestattet 

Kaution: € 1.200,- 
 

 

2.8. Betriebskosten, Reparaturrücklage und Stand der Reparaturrücklage   
  

Betriebskosten  

Die monatliche BK-Vorschreibung für die ggst. Wohnung ab Jänner 2025 beträgt (ohne Repa-

raturrücklage) brutto € 57,70 (€ 2,80 /m²) und liegt somit etwas über einer marktüblichen Band-

breite. Die Reparaturrücklage ist mit 4,90 /m² dotiert.  
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Lt. Information der Hausverwaltung besteht zum Stichtag für die ggst. Wohnung ein BK-Rück-

stand iHv. € 1.831,26.  

  

Stand der Reparaturrücklage, durchgeführte/geplante Sanierungsarbeiten  

Lt. Information der Hausverwaltung betrug der Stand der Reparaturrücklage per 31.12.2024 

ungeprüft rd. € 26.900,-.  

 

Instandhaltungsarbeiten, Sanierungen 

Lt. Auskunft der HV wurde in den vergangenen Jahren eine thermische Sanierung mit Fenstern, 

Fassade und Dach vorgenommen. 

  

Für die kommenden Jahre sind keine größeren Instandsetzungen geplant.  
 

Außerbücherliches Sanierungsdarlehen 

Lt. Auskunft der HV wurde ein Darlehen für Sanierungsarbeiten aufgenommen. Es wurden 

bereits Zuzählungen in Höhe von € 1.046.411,01 erhalten. Aktuell werden monatlich lediglich 

die Zinsen bezahlt, die Tilgungszahlungen folgen erst (vermutlich ab August/September). Lt 

Auskunft der HV wurden bis dato Förderungen der Wohnbau iHv. € 182.000,- überwiesen. Für 

die ggst. Wohnung ergibt sich auf Basis der Nutzwerte eine anteilige offene Darlehensrückzah-

lung von rd. € 10.524,- . 
 

Hausbesorgerwohnung 

Eine Hausbesorgerwohnung ist nicht vorhanden 
 

Position Kosten netto Kosten pro m² Ust Kosten Brutto Kosten pro m²

Betriebskosten 52,45 p.m.     €       2,54 /m²    €            5,25 p.m.     €      57,70 p.m.     €    2,80 /m²    €         

Reparaturrücklage 100,99 p.m.     €     4,90 /m²    €            100,99 p.m.     €  4,90 /m²    €         

Gesamt 153,44 p.m.     €     7,44 /m²    €            5,25 p.m.     €      158,69 p.m.     €  7,69 /m²    €        

Betriebskosten
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3. METHODIK 
 

3.1. Allgemeines 
 

Der Verkehrswert wird gem. Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG 1992) wie folgt definiert 

 

§ 2 Abs 2 LBG 

Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen 

Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

 

§ 2 Abs 3 LBG 

Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei 

der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

 

Gem. ÖNORM B1802-1, 2022 Pkt 3.25 ist der Verkehrswert definiert als 

Preis, der bei einer Veräußerung der Liegenschaft im redlichen Geschäftsverkehr üblicher-

weise erzielt werden kann. 

 

Im ggst. Fall war/ist die ggst. Wohnung zwar auf 37 Monate befristet vermietet. Auftragsgemäß 

erfolgt die ggst. Bewertung jedoch ausschließlich unter der Prämisse der Bestandfreiheit (siehe 

hierzu auch die Ausführungen unter Pkt. 1.1. und 1.2.1.). 

 

Bestandfreie Wohnungen sprechen sowohl Eigennutzer als auch Anleger an → von Eigennut-

zern werden in der Regel aber höhere Kaufpreise bezahlt. Unter dem Gesichtspunkt des „hig-

hest and best use“ ist daher bei der Bewertung der Eigennutzer in den Vordergrund zu stellen. 

Im ggst. Fall wird daher für die ggst. Wohnung das Sachwertverfahren gem. § 6 LBG in Ansatz 

gebracht.  

 

Beim Sachwertverfahren wird der Sachwert zum Zeitpunkt der Bewertung, ausgehend von 

den Wiederbeschaffungskosten gleichwertiger Wohnungen samt anteiligem Grund und Boden, 

ermittelt. 

 

Zur Ermittlung des Bodenwertes wird das Vergleichswertverfahren gem. § 4 LBG und unter 

Zuhilfenahme nach Stichtag, Art, Lage und Beschaffenheit geeigneter Vergleichsobjekte her-

angezogen. 

 

 

3.2. Vergleichswertverfahren (gem. § 4 LBG und § 10 LBG) 
 

Generelles 

„Der Vergleichswert der Liegenschaft wird durch Vergleich mit im redlichen Geschäftsverkehr 

tatsächlich erzielten Kaufpreisen bzw. Mieten vergleichbarer Liegenschaften ermittelt. Dieses 

Verfahren ist insbesondere zur Ermittlung des Verkehrswertes/Marktwertes unbebauter Lie-

genschaften sowie zur Ermittlung des Bodenwertes anzuwenden. Es setzt die sorgfältige Be-

obachtung der Marktentwicklung voraus. 
 

Bei der Beurteilung der Vergleichbarkeit sind die Einflussgrößen der Wertermittlung zu be-

rücksichtigen. Abweichende Eigenschaften sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert 

begründet zu berücksichtigen.“ Quelle: Ö-NORM B 1802-1 
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Da im Rahmen des Vergleichswertverfahrens der Wert unmittelbar aus dem Marktgeschehen 

abgeleitet wird, stellt dieses Verfahren das direkteste Wertermittlungsverfahren dar und ist im 

Zweifel anderen Verfahren vorzuziehen. 
 

Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist das Vorhandensein ver-

gleichbarer Transaktionen in zeitlicher und räumlicher Nähe zum Stichtag und dem Bewer-

tungsgegenstand. Bei der Auswahl der Vergleichsobjekte ist, soweit wie möglich auf eine Über-

einstimmung hinsichtlich wertrelevanter Parameter zu achten. Abweichungen sind durch ent-

sprechende Anpassungen adäquat zu berücksichtigen. 
 

Anpassungen 

Die Anpassungen erfolgen erfahrungsgemäß, ua nach folgenden wertmaßgeblichen Parame-

tern: 
 

• Stichtag 

• Lage 

• Lage im Gebäude (bei Objekten auf Multi-Tennant-Liegenschaften) 

• Größe 

• Konfiguration 

• Ausstattung (idR. bei Baulichkeiten) 

• Erhaltungszustand (bei Baulichkeiten) 

• Bebaubarkeit (bei Grund und Boden) 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Anpassungen nur bedarfsweise vorzunehmen sind; sofern 

eine ausreichende Übereinstimmung gegeben ist oder die Abweichung als nicht wertmaßgeb-

lich beurteilt wird, ist keine Anpassung vorzunehmen. 

 

Stichtagsanpassung 

Im ggst. Fall erfolgt die Stichtagsanpassung auf Basis der seitens der Statistik Austria publi-

zierten Baugrundstückspreise für Hietzing. Die Immobilien-Durchschnittspreise bilden dabei 

das durchschnittliche Preisniveau bzw. den durchschnittlichen Wert von Immobilien in Öster-

reich auf regionaler Ebene ab. Die Datengrundlage bilden die von Privathaushalten getätigten 

Käufe von Häusern, Wohnungen und Grundstücken. Für Häuser und Wohnungen liegen Er-

gebnisse auf Bezirksebene, unterteilt in neun Größenkategorien, vor. Bei Grundstücken werden 

auch Gemeindedurchschnittspreise veröffentlicht. Zur Berechnung der Werte des Zieljahres 

werden auch die Transaktionen der vier Vorjahre berücksichtigt. Ein Regressionsmodell valo-

risiert die Preise der Vorjahre unter Berücksichtigung von Unterschieden in Wohnflächen, 

Grundflächen, Bauperioden und Lage der Objekte. 

 

sonstige Anpassungen 

Hinsichtlich der übrigen Anpassungen werden sowohl der Bewertungsgegenstand als auch die 

Vergleichsobjekte anhand folgender Skala beurteilt und benotet: 
 

 
 

Beurteilung - Parameter Note

Sehr Gut 1,0

Sehr Gut - Gut 1,5

Gut 2,0

Gut - Durchschnittlich 2,5

Durchschnittlich 3,0

Durchschnittlich - Schlecht 3,5

Schlecht 4,0

Schlecht - Sehr Schlecht 4,5

Sehr Schlecht 5,0
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Die Vergleichsobjekte werden dem Bewertungsgegenstand gegenübergestellt, wobei sich die 

Anpassungen auf Grundlage folgender Matrix ergeben: 

 

 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Höhe der maximal möglichen Anpassung auf Grundlage 

des Marktgeschehens eingeschätzt wird und gegebenenfalls von den oben beispielsweise dar-

gestellten +/- 10 % abweichen kann. 

 

In Bedarfs- und Ausnahmefällen kann von der oben beschriebenen Vorgehensweise abgewi-

chen werden, wobei die Abweichungen individuell erläutert und ermittelt werden. 

 

Ausreißerprüfungen 

Sowohl das der Bewertung zugrunde gelegte Sample als auch das ermittelte Ergebnis ist auf 

die statistische Relevanz zu prüfen. Extrem gelegene Werte sind nicht für die Bewertung her-

anzuziehen. Im Rahmen des Vergleichswertverfahrens erfolgen zwei Ausreißerprüfungen.  

 

In der Ausreißerprüfung I wird die erhobene Auswahl an Vergleichsobjekten überprüft. Ver-

gleichsobjekte die als Ausreißer zu beurteilen sind, werden aus der Bewertung ausgeschieden 

und nicht weiterverarbeitet. Nach Durchführung der Anpassungen werden die angepassten Ver-

gleichswerte erneut einer Ausreißerprüfung (Ausreißerprüfung II) unterzogen. 

 

 

3.3. Sachwertverfahren (gem. § 6 LBG) 
 

Generelles 

Generell setzt sich der Sachwert einer Liegenschaft aus dem Bodenwert, dem Bauwert der Ge-

bäude und Außenanlagen sowie dem Wert sonstiger Bestandteile und des Zubehörs zusammen. 

Im Rahmen des Sachwertverfahrens wird nach folgendem Schema vorgegangen: 
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Herstellungskosten (Neubaukosten) 

- Wertminderung wegen Baumängel und -schäden 

- Wertminderung wegen Alters 

- (gegebenenfalls) Zustandswertminderung (Heideck) 

= Bauwert der baulichen Anlagen 

+/- Besondere wertbeeinflussende Umstände (Baulichkeiten) 

= Wert des Gebäudes 

+ Bodenwert/-anteil 

= Sachwert der Liegenschaft 

+/- Sonstige wertbeeinflussende Umstände 

+/- Rechte/Lasten 

+/- Marktanpassung 

= Verkehrswert des Bewertungsgegenstandes 

 

Neubauwert 

Der Neubauwert wird aus den marktüblichen Herstellungskosten zum Bewertungsstichtag je 

Flächeneinheit durch Vervielfachung ermittelt. Hierbei werden die, durch den Hauptverband 

der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs publizier-

ten, Empfehlungen für Herstellungskosten für Wohngebäude zugrunde gelegt.  

 

Als Grundlagen werden die für das jeweilige Bundesland publizierten Werte herangezogen. 

Allfällige, individuelle Gegebenheiten (Qualität der Ausstattung, Größe des Baukörpers, etc. 

werden entsprechend berücksichtigt. 

 

Baumängel und Bauschäden  

Sofern Baumängel oder Bauschäden festgestellt oder bekannt gemacht werden, sind entspre-

chende Sanierungskosten in Ansatz zu bringen. Werden Sanierungskosten bekannt gemacht 

oder liegen individuelle Offerte zur Beseitigung der Mängel vor, werden diese auf Plausibilität 

geprüft gegebenenfalls der Bewertung zugrunde gelegt. 

 

Alterswertminderung 

Errichtungsjahr (real/fiktiv)  

Das Errichtungsjahr wird auf Basis vorhandener Unterlagen, Informationen und Auskünfte er-

hoben und ergibt sich in der Regel aus der Bau- oder Benützungsbewilligung. 

 

Werden Verbesserungen oder Modernisierungen am Bauwerk vorgenommen und präsentiert 

sich das Bauwerk in einem, gegenüber dem tatsächlichen Gebäudealter, jüngeren Zustand, kann 

bewertungsmethodisch eine Verlängerung der Restnutzungsdauer in Ansatz gebracht werden. 

Hierzu wird gegebenenfalls ein fiktives Errichtungsjahr ermittelt. 

 

Nutzungsdauer  

Siehe die vorangehenden Ausführungen unter Pkt. 3.3. 

 

Die Alterswertminderung gibt die Wertminderung wieder, die durch das Altern sowie durch 

Abnutzung der Bausubstanz entsteht und wird nach dem Verhältnis der Restnutzungsdauer und 

der Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen bestimmt. 
 

Für die Ermittlung stehen unterschiedliche Berechnungsmethoden zur Verfügung. 
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Lineare Wertminderung  

Die lineare Wertminderung unterstellt einen gleichmäßigen, über die Gesamtnutzungsdauer 

verteilten Wertverlust.  

Die Formel lautet: 

 
 

Progressive Wertminderung (Ross)  

Die Alterswertminderung nach Ross unterstellt einen progressiven Verlauf der Wertminderung, 

wobei die Wertminderung am Anfang der Nutzungsdauer vergleichsweise gering ist und mit 

zunehmendem Alter stärker wird. 

Die Formel lautet: 

 
 W =  Wertminderung 

 A =  Alter des Gebäudes 

 GND =  Gesamtnutzungsdauer 
 

Zustandswertminderung nach Heideck 

Die Zustandswertminderung nach Heideck gibt die, über die übliche Alterswertminderung hin-

ausgehende Abnutzung der Substanz wieder. Hierbei werden die Baulichkeiten im Hinblick auf 

den Zustand benotet. 
 

 
 

Die Zustandswertminderung (ZWM) nach Heideck errechnet sich nach folgender Formel: 
 

 
 

Besondere wertbeeinflussende Umstände 

Sofern wertmaßgebliche Umstände nicht bereits bei der Ermittlung des Bodenwertes, des Bau-

wertes, der Alterswertminderung, oder bei der Wertminderung wegen Baumängel und -schäden 

berücksichtigt wurden, sind diese als besondere wertbeeinflussende Umstände in Ansatz zu 

bringen. 

 

Zu derartigen Umständen zählen beispielsweise: 
 

- Verlorener Bauaufwand 

Ein, der Bewertung methodisch zu unterstellende/präsumtive Käufer würde gegebenenfalls die 

Baulichkeiten, in Abweichung zu dem bewertungsrelevanten Bestand, nach seinen (geschmack-

lichen) Vorstellungen und nutzungstechnischen Anforderungen errichten. Insofern kann unter 

Umständen ein Teil der tatsächlich getätigten Investitionen marktseitig nicht in voller Höhe 

abgegolten werden und dadurch „verloren“ gehen. Dies trifft insbesondere auf individuell ge-

staltete und exklusiv ausgestattete Objekte zu.  
  

Alter des Gebäudes

Gesamtnutzungsdauer
Wertminderung =

1 A² A

2 GND² GND )W = x ( +

π π

4 4
ZWM =

(ZN-1) x - sin [( (ZN-1) x )]
π
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- Unorganischer Aufbau (ungünstiger Grundriss) 

Insbesondere durch Einbeziehung historischer Bausubstanz und/oder Erweiterung der Baulich-

keiten in mehreren Ausbaustufen, aber auch durch mangelnde/fehlerhafte Planung können unter 

Umständen ungünstige, die Funktionalität beeinträchtigende oder nicht zeitgemäße Grundriss-

lösungen entstehen. 
 

- Ungünstige Lageverhältnisse 

Grundsätzlich wirkt sich die Lage auf den Bodenwert der Liegenschaft aus. Fallweise kann dar-

über hinaus eine Diskrepanz zwischen der Qualität der Lage und Art, Umfang sowie Qualität 

der Baulichkeiten entstehen (z.B. luxuriös ausgestattetes Objekt in der Nähe eines Industriege-

bietes). 
 

- Denkmalschutz 

Die Unterschutzstellung eines Gebäudes ist unter Umständen mit Einschränkungen der Nutzung 

und (insb.) der Umgestaltung verbunden. Gegebenenfalls kann eine Unterschutzstellung vom 

Markt, trotz allfälliger Einschränkungen als positiv beurteilt werden (z.B. bei Luxusimmobilien) 

und sich werterhöhen auswirken. 
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4. BEURTEILUNG & BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 
 

4.1. Beurteilung  
 

Kriterium Beurteilung 

Lage der Liegenschaft für 

Wohnzwecke 

Die ggst. Liegenschaft liegt im 12. Bezirk in der Katastralge-

meinde Meidling. Die Erreichbarkeit ist sowohl mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln als auch mit dem Individualverkehr ist gut. 

Sämtliche Infrastrukturelle Einrichtungen des täglichen Bedarfs 

sind in fußläufiger Umgebung vorhanden. Keine überdurch-

schnittliche Belästigung durch Straßenverkehrslärmimmissio-

nen. Die Lage der ggst. Liegenschaft kann für Wohnzwecke 

als ansprechend bezeichnet werden. 

Liegenschaft und Gebäude 

Die ggst. Liegenschaft EZ 522 mit dem GST .192 ist als unre-

gelmäßiges Viereck ausgestaltet, relativ eben gelegen und weist 

gem. Grundbuch eine Fläche von 602 m² auf. Auf der Liegen-

schaft befindet sich ein zwischen 1951 und 1957, nach Kriegs-

schäden wiederaufgebautes, Wohnhaus. Das Gebäude verfügt 

über ein Kellergeschoß, 5 Geschoße über Niveau (EG-4. OG), 

ein Terrassen-/Dachgeschoß und einen Rohdachboden. Es ist 

kein Aufzug vorhanden. Durchschnittliche-ordentliche Aus-

stattung und ordentlicher Erhaltungszustand.  

Lage im Gebäude  

W 27 

Die ggst. Wohnung befindet sich im 3. Stock und ist ausschließ-

lich hofseitig ausgerichtet. Es ist kein Aufzug vorhanden. Keine 

überdurchschnittliche Lärmbelastung, durchschnittliche-gute 

Belichtung. Ansprechende Lage im Gebäude. 

Größe/Konfiguration 

W 27 

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd. 21 m², 

die sich auf einen Vorraum, ein Bad und WC und eine Wohnkü-

che aufteilt. Ein Kellerabteil steht zur Verfügung (Allgemeinflä-

che). Die ggst. Wohnung ist nicht durchgestreckt (querlüften 

nicht möglich. Insgesamt sehr kleine Größe und durch-

schnittliche Konfiguration. 

Ausstattung und  

Erhaltungszustand 

W 27 

Die ggst. Wohnung verfügt über eine durchschnittliche-mä-

ßige Ausstattung und befindet sich insgesamt in einem 

durchschnittlichen-mäßigen Erhaltungszustand. Die Aus-

stattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) ist veraltet, ab-

gewohnt, abgenutzt, weist tlw. Schäden auf und entspricht nicht 

mehr den Vorstellungen/ Erwartungen an modernes Wohnen. Es 

gibt keine durchgehende Heizung, lediglich einen Warmwasser-

boiler. 

 
 

4.2. Bodenwert 
 

Bei der Feststellung des Bodenwertes sind Wertkriterien wie örtliche Lage der Liegenschaft, 

gegebene Aufschließung, Größe und Konfiguration, Bebaubarkeit, Verkehrserschließung so-

wie unmittelbare und mittelbare Umgebung und der Stichtag maßgebend.  

 

Folgende Vergleichsobjekte (Kauftransaktionen) wurden für die Bodenwertermittlung der ggst. 

Liegenschaft herangezogen: 
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Die um wertbestimmende Unterschiede korrigierten5 Grundkostenanteile (Durchschnitt über 

alle Geschoße) für vergleichbare Liegenschaften liegen zwischen rd. € 1.301,-/m² und rd. 

€ 1.623,-/m². Der Durchschnitt liegt bei rd. € 1.452,-/m².  

 

 
 

Auf Basis der Nutzfläche von 20,63 m² ergibt sich für die ggst. Wohnung ein anteiliger Boden-

wert von € 29.955,-. 

 

 
 

 

4.1. Sachwertverfahren  

4.1.1. Herstellungswert der Wohnung 
 

Der Neubauwert inklusive USt. je m² Nutzfläche wird nach den ortsüblichen und angemessenen 

Herstellungskosten für Eigentumswohnungen dieser Art und Ausstattung ermittelt. Im Zuge 

der Ermittlung des Herstellungswertes der vorhandenen Baulichkeiten der ggst. Liegenschaft 

wird im ggst. Fall nach den Empfehlungen des Hauptverbandes der allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs vorgegangen, die dieser in Zusammen-

 
5 Stichtagsunterschiede wurden auf Basis der Preisentwicklungen des Immobilien-Preisspiegels der WKO vorgenommen.  

Plausib. Prüf.

PLZ Straße GB EZ Stichtag FläWi
Bau-

klasse
Bauweise

Grundkosten-

anteil

Ausreißer 

Prüfung I

1120 Rosenhügelstraße 01304 489 18.01.2023 W I g, 7,5 m, G  1.604,- €/m² nein

1120 Reschgasse 01305 301 14.07.2023 GB III g, 13 m  1.742,- €/m² nein

1120 Schwenkgasse 01305 1373 05.11.2023 W II o, G  1.659,- €/m² nein

1120 Breitenfurter Straße 01301 166 07.02.2024 GBGV III g  1.412,- €/m² nein

1120 Bonygasse 01305 340 05.04.2024 W III g, 13 m, G  1.736,- €/m² nein

1120 Koflergasse 01305 2254 13.05.2024 GB IV g, 18 m, G  1.752,- €/m² nein

1120 Tichtelgasse 12 01305 2190 18.05.2024 GB III g, GB I, 5,5m  1.397,- €/m² nein

1120 Füchselhofgasse 01305 1508 21.06.2024 W III g, G  1.527,- €/m² nein

1120 Schönbrunner Straße 01303 25 24.06.2024 W IV g, 18 m, G  1.732,- €/m² nein

1120 Eichenstraße 01305 12 02.07.2024 GBGV IV g, G  1.705,- €/m² nein

1120 Krichbaumgasse 01305 667 06.09.2024 W III g, 13 m, G  1.652,- €/m² nein

1120 Niederhofstraße 01305 1154 20.09.2024 W III g  1.453,- €/m² nein

1120 Wolfganggasse 01305 2133 02.12.2024 GB III g  1.453,- €/m² nein

1120 Herthergasse 01305 2226 23.01.2025 GB IV g, 18 m  1.455,- €/m² nein

1120 Tichtelgasse 01305 2188 19.02.2025 GB III g  1.400,- €/m² nein

Durchschnitt  1.579,- €/m²

Vergleichsobjekte/Basisdaten

Plausib. Prüf.

PLZ Straße GB EZ Stichtag
Grundkosten-

anteil

Korrektur

gesamt

angepasste

Vergleichswerte

Ausreißer Prüfung 

II

1120 Rosenhügelstraße 01304 489 18.01.2023  1.604,- €/m² -17,47%  1.324,- €/m² nein

1120 Reschgasse 01305 301 14.07.2023  1.742,- €/m² -16,28%  1.458,- €/m² nein

1120 Schwenkgasse 01305 1373 05.11.2023  1.659,- €/m² -13,15%  1.441,- €/m² nein

1120 Breitenfurter Straße 01301 166 07.02.2024  1.412,- €/m² -7,89%  1.301,- €/m² nein

1120 Bonygasse 01305 340 05.04.2024  1.736,- €/m² -11,10%  1.543,- €/m² nein

1120 Koflergasse 01305 2254 13.05.2024  1.752,- €/m² -7,39%  1.623,- €/m² nein

1120 Tichtelgasse 12 01305 2190 18.05.2024  1.397,- €/m² -7,22%  1.296,- €/m² nein

1120 Füchselhofgasse 01305 1508 21.06.2024  1.527,- €/m² -8,61%  1.396,- €/m² nein

1120 Schönbrunner Straße 01303 25 24.06.2024  1.732,- €/m² -8,51%  1.585,- €/m² nein

1120 Eichenstraße 01305 12 02.07.2024  1.705,- €/m² -5,76%  1.607,- €/m² nein

1120 Krichbaumgasse 01305 667 06.09.2024  1.652,- €/m² -4,63%  1.576,- €/m² nein

1120 Niederhofstraße 01305 1154 20.09.2024  1.453,- €/m² -4,38%  1.389,- €/m² nein

1120 Wolfganggasse 01305 2133 02.12.2024  1.453,- €/m² -3,10%  1.408,- €/m² nein

1120 Herthergasse 01305 2226 23.01.2025  1.455,- €/m² -2,16%  1.424,- €/m² nein

1120 Tichtelgasse 01305 2188 19.02.2025  1.400,- €/m² 0,83%  1.412,- €/m² nein

Durchschnitt  1.579,- €/m²  1.452,- €/m²

Vergleichsobjekte/Basisdaten Korrekturen

EZ WE-Objekt Fläche GKA Ø Faktor GKA Bodenwert

B-LNr 36; 290/23820; WE an W 27 20,63 m² 1.452,- €/m² 1,00          1.452,- €/m² 29.955 €          

Gesamt 20,63 m² 1.452,- €/m² 29.955 €          

Anteiliger Bodenwert

522
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arbeit mit seinen Landesverbänden und dem SV-Büro Orlainsky/Steppan für den mehrgescho-

ßigen Wohnbauwie erarbeitet hat. → siehe Popp, Empfehlungen für Herstellungskoten, in „Der 

Sachverständige“, 03/2024 u.a.“.  
 

 
Quelle: Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, Sachverständige, 02/2019 

 

Demnach ist je nach Gebäudeteil/Gewerk und Ausstattungsqualität eine Punktzahl zu vergeben. 

Hierbei wird von folgendem Schema ausgegangen: 
 

Ausstattungsqualität „normal“ (1): Standard etwa nach Wohnbauförderungslinien (Mindest-

ausstattung), keine Individualausstattung, zeitgemäße Bauweise, bauphysikalische 

Mindestwerte nachjeweiliger Norm (Normalverbraucher) 
 

Ausstattungsqualität „gehoben“ (2): Gediegene Ausführung, jedoch ohne wesentliche 

Luxuskomponenten und Designerelemente, sehr gute aktuelle bauphysikalische  Eigenschaften 

und Installationsqualität, wirtschaftlicher Energiebedarf. 
 

Ausstattungsqualität „hochwertig“ (3): Architektendesign, energiesparende solide 

Bauweise, zusätzliche Energiequellen, Installationen solide und sehr umfangreich, beste 

Ausstattung, Luxuskomponenten. 
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Die durchschnittlichen Herstellungskosten für den Stichtag ermitteln sich durch Interpolation 

der vorgegebenen Werte gem. den Empfehlungen für die unterschiedlichen Ausstattungs-kate-

gorien. Unter Berücksichtigung der anteiligen Allgemeinflächen und Außenanlagen ergeben 

sich die Herstellungskosten iHv. € 3.500,-/m². 

 

 

4.1.2. Bauschäden/Reparaturrückstau 
 

Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem durchschnittlichen-mäßigen Er-haltungs-

zustand. Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) ist veraltet, ab-gewohnt, ab-

genutzt, weist tlw. Schäden auf und entspricht nicht mehr den Vorstellungen/ Erwartungen an 

modernes Wohnen. Es gibt keine Heizung, lediglich einen Warmwasserboiler. 

 

 

4.1.3. Alterswertminderung 
 

Der Alterswertminderung wird im ggst. Fall die lineare Abschreibung zugrunde gelegt.  

 

 

4.1.4. Zustandswertminderung (HEIDECK) 
 

Die Zustandswertminderung (ZWM) nach Heideck errechnet sich nach folgender Formel: 
 

 
 

Die Zustandsnoten (ZN) werden wie folgt klassifiziert: 

 
 

Auf Basis der vorangegangenen Ausführungen im Befund bzw. in der Beurteilung wird die 

Zustandsnote von 3,00 angesetzt. 

 

 

4.1.5. Restnutzungsdauer  
 

Die gewöhnliche Nutzungsdauer ist die üblicherweise erwartete Zeitspanne von der Errichtung 

des Gebäudes bis zum Ende seiner wirtschaftlich vertretbaren Nutzung: Diese hängt von der 

Nutzung, Bauweise und –art sowie der Wartung und laufenden Instandhaltung des Gebäudes 

ab. Die gewöhnliche Nutzungsdauer beträgt rd. 80 Jahre. Ausgehend vom Zeitpunkt der Errich-

tung, einer laufenden Instandhaltung und dem aktuellen Erhaltungszustand des Gebäudes kann 

von einer Restnutzungsdauer von rd. 50 Jahren ausgegangen werden. 
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4.2. Rechte und Lasten 
 

A2-Blatt:  
 

 
 

A2-LNR 1: Verwalter der Liegenschaft 

Die ggst. Liegenschaft wird mittlerweile von der LIM-MANAGEMENT GmbH, Immobilien-

verwaltung, verwaltet → die ggst. Eintragung ist daher nicht (mehr) bewertungsrelevant.  

 

C-Blatt: 
 

 

 

 

 
 

CLNR 88, 89 und 90: Pfandrechte 

Die Bewertung erfolgt ohne Berücksichtigung geldwerter Rechte und Lasten → die ggst. Pfand-

rechte sind nicht bewertungsrelevant.  
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CLNR 95: Einleitung des Versteigerungsverfahrens  

Hierbei handelt es sich um die Ersichtlichmachung der Einleitung des Versteigerungsverfah-

rens → die ggst. Eintragung ist nicht bewertungsrelevant 

 

CLNR 96: Klage gem. § 27 Abs 2 WEG 2002  

Hierbei handelt es sich um die Ersichtlichmachung der Klage der Wohnungseigentumsgemein-

schaft → die ggst. Eintragung ist nicht bewertungsrelevant 

 

Außerbücherliche Rechte und Lasten: 

• Bestandverhältnis & außerbücherliches Fruchtgenussrecht → Gem. Gerichtsbeschluss 

vom 11.08.2025 wurde dem gef. SV aufgetragen, das ggst. WE-Objekt ausschließlich 

bestandfrei zu bewerten  

• Außerbücherliches Sanierungsdarlehen: Für die ggst. Wohnung ergibt sich auf Basis 

der Nutzwerte eine anteilige offene Darlehensrückzahlung von rd. € 10.524,- 

• Gem. Auskunft der BH-Abt. 34: offene Verwaltungsabgabe 05/2023 iHv. € 19,27 

 

 

4.3. Marktanpassung  
 

Allg. Marktsituation (zum Stichtag/aktuell)  

Festzuhalten ist, dass sich die Rahmenbedingungen am österreichischen Immobilienmarkt ins-

besondere seit dem zweiten Halbjahr 2022 stark verändert haben. Bis September 2023 hat die 

Europäische Zentralbank den Leitzins in 10 Schritten auf den Höchststand von 4,50% erhöht. 

Per Juni 2024 wurde der Leitzinssatz erstmals wieder auf 4,25% gesenkt. Im April 2025 wurde 

der Leitzins auf 2,40 % und aktuell per Juni 2025 nochmals auf nunmehr 2,15% gesenkt. 
 

Zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung ist seitens der Marktteilnehmer eine deutliche Zurück-

haltung erkennbar.  
 

Aufgrund der, zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung bestehenden Entwicklungen lassen sich 

unverhältnismäßige Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftssituation – und daraus resul-

tierende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt nicht einschätzen. Die Bewertung erfolgt un-

ter der Prämisse, dass allfällige, zum Stichtag vorhandene Beeinträchtigungen des Marktes nur 

temporär sind. Da längerfristige Auswirkungen allfälliger Marktbeeinträchtigungen nicht vor-

weggenommen werden können, wird – im Hinblick auf bewertungsimmanente, durch den SV 

vorzunehmende Prognosen – eine Normalisierung des Marktgeschehens hinsichtlich der wert-

relevanten Parameter (z.B. Fremdkapitalkosten, Inflation, Mietniveau, Baukosten, usw.) bewer-

tungsmethodisch unterstellt. Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen ist hinsicht-

lich des stichtagsbezogen ermittelten Verkehrswertes davon auszugehen, dass es am Markt zu 

einer höheren Volatilität der Immobilienwerte und zu längeren Verwertungszeiträumen kommt.  

 

Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO)6 

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat zur Begrenzung der systemischen 

Risiken bei Fremdkapitalfinanzierungen von Wohnimmobilien die „Kreditinstitute-Immobi-

lien-finanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO)“ erlassen, die durch Veröffentlichung 

im Bundesgesetzblatt in Rechtskraft getreten ist.  Mit dieser Verordnung setzt die FMA die 

Empfehlungen und Vorgaben des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) um. Die 

 
6 Quelle: https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-

bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/ vom 22.06.2022 

https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
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Verordnung ist rechtlich verbindlich ab 1. August 2022 auf neu vereinbarte private Wohnim-

mobilienfinanzierungen anzuwenden und somit zum Stichtag noch in Kraft. 

 

„Ziel dieser Verordnung war/ist es, die zunehmenden systemischen Risiken bei der Wohnim-

mobilienfinanzierung angesichts von Immobilienpreisboom, Zinswende, fragilem wirtschaftli-

chen Umfeld sowie der derzeitigen Kreditvergabepraxis zu begrenzen,“ so der Vorstand der 

FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller: „Bei der Kreditvergabe muss die Rückzahlungsfähigkeit 

des Kreditnehmers und nicht die hypothekarische Besicherung des Kredits im Vordergrund ste-

hen.“ 

 

Eckpunkte der neuen Vergabestandards 

Entsprechend der Empfehlungen des FMSG und aufbauend auf einem Gutachten der Oester-

reichischen Nationalbank (OeNB) hat die FMA daher folgende Obergrenzen für die Vergabe 

von Wohnimmobilienfinanzierungen erlassen: 

 

• Eine maximale Beleihungsquote von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahme-

kontingent von 20% zugestanden wird. 

• Eine Schuldendienstquote von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%). 

• Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent 5%). 

• Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der 

Obergrenzen überschreiten. 

• Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf er-

neuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfü-

gigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen. 

 

Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO)7 

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat zur Begrenzung der systemischen 

Risiken bei Fremdkapitalfinanzierungen von Wohnimmobilien die „Kreditinstitute-Immobi-

lien-finanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO)“ erlassen, die durch Veröffentlichung 

im Bundesgesetzblatt in Rechtskraft getreten ist.  Mit dieser Verordnung setzt die FMA die 

Empfehlungen und Vorgaben des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) um. Die Verord-

nung ist rechtlich verbindlich ab 1. August 2022 auf neu vereinbarte private Wohnimmobilien-

finanzierungen anzuwenden. 

 

„Ziel dieser Verordnung war/ist es, die zunehmenden systemischen Risiken bei der Wohnim-

mobilienfinanzierung angesichts von Immobilienpreisboom, Zinswende, fragilem wirtschaftli-

chen Umfeld sowie der derzeitigen Kreditvergabepraxis zu begrenzen,“ so der Vorstand der 

FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller: „Bei der Kreditvergabe muss die Rückzahlungsfähigkeit 

des Kreditnehmers und nicht die hypothekarische Besicherung des Kredits im Vordergrund ste-

hen.“ 

 

Zwar endete zwischenzeitlich mit 30.06.2025 (also erst nach dem Stichtag) die KIM-VO und 

damit die rechtliche Verpflichtung, aber die Grundprinzipien der KIM-Verordnung Regeln blei-

ben weiterhin empfohlen und sollen durch Richtlinien und häufigere Datenerhebungen über-

wacht werden. Die Banken werden künftig zwar etwas mehr Flexibilität haben, dennoch wer-

den die Kernpunkte der KIM-Verordnung weiterhin als Maßstab für eine nachhaltige Kredit-

vergabe dienen. 

 

 
7 Quelle: https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-

bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/ vom 22.06.2022 

https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
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Marktsituation (Angebot/Nachfrage)  

Der 12. Bezirk ist bei Wohnungssuchenden durchschnittlich-sehr beliebt. Zum Zeitpunkt der 

Gutachtenserstellung stehen auf den verschiedenen Internet-Plattformen im 12. Bezirk rd. 680 

Wohnungen (inkl. Mehrfachnennungen) zum Verkauf, davon rd. 40 Wohnungen mit einer 

Größe bis 35 m². Nachfolgend ein Auszug vergleichbarer Angebote aus der Umgebung: 
 

 
 

Transaktionen auf der ggst. Liegenschaft und in der Umgebung  

Folgende Kauftransaktionen von Neubauwohnungen konnten auf der ggst. Liegenschaft (farb-

lich markiert) und in der Umgebung der ggst. Liegenschaft bzw. im 12. Bezirk seit 2023 re-

cherchiert werden: 
 

 
 

Risikoabschlag – titellose Verwendung 

Für die Tatsache, dass die ggst. Wohnung zum Stichtag auf Basis einer titellosen Vermietung 

bewohnt war und nicht gesichert ist, dass diese im Fall der Zwangsversteigerung auch seitens 

der Mieter geräumt wird und das Risiko besteht, dass die Wohnung seitens eines/einer Erste-

hers/Ersteherin nicht sofort benützt werden kann bzw. weitere Kosten/Mühen für eine Bestand-

freimachung notwendig sind, wird ein Marktanpassungsabschlag iHv. 5,00% in Ansatz ge-

bracht 

 

Es sind alle marktrelevanten Daten in die Ermittlung des Sachwerts (u.a. Herstellungskosten, 

Nutzungsdauer etc.) eingeflossen, nach Ansicht des gef. SV ist keine weitere Marktanpassung 

vorzunehmen. 
 

 
   

Lage/Nähe NFl Anmerkungen
Angebotspreis

Gesamt

Angebotspreis

€/m² NFl

1120, Nähe Tichtelgasse  25,00 m² sanierungsbed., 2. Stock, 79.000,00€                 € 3.160,- /m²

1120, Nähe Aichholzgasse  33,00 m² gebraucht/gut, HP, Etagenheizung 124.000,00€               € 3.758,- /m²

1120, Nähe Ignazgasse  29,24 m² sanierungsbedürftig, 2. Stock 89.000,00€                 € 3.044,- /m²

1120., Nähe Meidlinger Hauptstraße  38,91 m² sanierungsbedürftig, 2. Stock, 1 Zimmer 161.000,00€               € 4.138,- /m²

1120, Schallergasse  24,77 m²
sanierungsbedürftig, Etagenheizung, 

Altbau, 1. Stock, kein Lift
85.000,00€                 € 3.432,- /m²

1120, Nähe Ruckergasse  27,94 m²
sanierungsbedürftig, Etagenheizung, 

Gang-WC, EG
89.000,00€                 € 3.185,- /m²

1120, Schallergasse  28,77 m²
gebraucht, Etagenheizung, Altbau, kein

VR, Küche, Bad/WC, 2. Stock
99.000,00€                 € 3.441,- /m²

1120, Mandlgasse  24,54 m²
generalsanierungsbed., E-Hzg, Altbau, 

1. Stock, Lift vorhanden
86.000,00€                 € 3.504,- /m²

GB EZ Adresse TZ Stichtag Geschoß Nutzfläche
Kaufpreis

(exkl. Zubehör)
Kaufpreis/m²

01305 546 Sechtergasse 20 Top 11 1783/2023 10.05.2023 1. OG 30,49 m² 79 000 €                    2 591,- €/m²

01305 2238 Koflergasse 5 Top 19 190/2024 08.01.2024 1. OG 28,18 m² 118 000 €                  4 187,- €/m²

01305 203 Bendlgasse 31 Top 12 766/2024 06.03.2024 k.A. 30,50 m² 122 000 €                  4 000,- €/m²

01305 1290 Dörfelstraße 3A Stg II Top 21 636/2024 14.03.2024 DG 31,58 m² 120 000 €                  3 800,- €/m²

01303 195 Arndtstraße 56 Stg 1 Top 19 792/2024 19.03.2024 5. OG 29,87 m² 135 000 €                  4 520,- €/m²

01305 522 Wilhelmstraße 38 Top 35 1568/2024 22.07.2024 4. OG 20,50 m² 95 000 €                    4 634,- €/m²

01305 507 Albrechtsbergergasse 34 Stg II Top 5 2156/2024 01.10.2024 1. OG 31,84 m² 122 000 €                  3 832,- €/m²

01305 31 Pohlgasse 8 Stg III Top 7 2570/2024 29.10.2024 EG 29,55 m² 160 000 €                  5 415,- €/m²

01305 2235 Schallergasse 39 Top 3a 2742/2024 15.11.2024 EG 26,69 m² 136 043 €                  5 097,- €/m²

01305 562 Rosaliagasse 17 Top 1 18/2025 26.11.2024 EG 18,16 m² 70 000 €                    3 855,- €/m²

01305 461 Zeleborgasse 10 Top 37 411/2025 24.01.2025 3. OG 32,10 m² 95 000 €                    2 960,- €/m²

01305 1194 Wilhelmstraße 12 Stg 1 Top 15 1135/2025 28.04.2025 DG 33,35 m² 159 000 €                  4 768,- €/m²

Durchschnitt  4 138,- €/m²

Vergleichsobjekte/Basisdaten
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5. GUTACHTEN - VERKEHRSWERT 
 

5.1. Verkehrswert der BLNR 36 (W 27) – bestandfrei/unbelastet 
 

 
 

 

Der Verkehrswert (bestandfrei/unbelastet) der BLNR 36, 290/23820 Anteile, verbunden mit  

WE an W 27, auf der Liegenschaft GB 01305 Meidling, EZ 522, GST .192, an der  

Adresse 1120 Wien, Wilhelmstraße 38 ident Zeleborgasse 2, beträgt zum Stichtag 

 

rd. € 63.500,-. 

 

 

 

 

  

Herstellungskosten inkl. 

allg. Liegenschaftsteile
NFl:           20,63 m²  3.500 €/m²                     72.205 € 

                    72.205 € 

                            -   € 

                    72.205 € 

- Alterswertminderung Linear RestND 50 J. -                   27.077 € 

                    45.128 € 

- Zustandswertminderung (Heideck) ZN 3,00 0,1817 -                     8.199 € 

                    36.929 € 

                            -   € 

                    36.929 € 

+ Bodenwert  20,63 m²  1.452 €/m²                     29.955 € 

                    66.884 € 

                    66.884 € 

+/- Marktanpassung (Risikoabschlag titellose Verwendung) -5,00% -                     3.344 € 

                    63.540 € 

                    63.500 € 

Verkehrswert im Verhältnis zur Wohnnutzfläche  20,63 m²  3.078 €/m²

= Zwischenwert

= Verkehrswert der Wohnung (unbelastet)

= Verkehrswert der Wohnung (unbelastet) - gerundet

+/- Rechte und Lasten (außerbücherl. Sanierungsdarlehen, BH-Abt. 34)

Sachwertverfahren

= ungekürzter Herstellungswert

- Baumängel  und -schäden

= gekürzter Herstellungswert

= Zwischenwert

= Gebäudesachwert 

- Abschläge wegen bes. wertbeeinflussender Umstände

=Bauwert

= Sachwert 
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5.2. Verkehrswert der BLNR 36 (W 27) – bestandfrei/belastet 
 

 
 

 

Der Verkehrswert (bestandfrei/belastet) der BLNR 36, 290/23820 Anteile, verbunden mit  

WE an W 27, auf der Liegenschaft GB 01305 Meidling, EZ 522, GST .192, an der  

Adresse 1120 Wien, Wilhelmstraße 38 ident Zeleborgasse 2, beträgt zum Stichtag 

 

rd. € 53.500,-. 

 

 

 

 

Wien, am 24.10.2025 
 

 
 

Mag. Georg Strafella 

Immobiliensachverständiger,  

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger  

Herstellungskosten inkl. 

allg. Liegenschaftsteile
NFl:           20,63 m²  3.500 €/m²                     72.205 € 

                    72.205 € 

                            -   € 

                    72.205 € 

- Alterswertminderung Linear RestND 50 J. -                   27.077 € 

                    45.128 € 

- Zustandswertminderung (Heideck) ZN 3,00 0,1817 -                     8.199 € 

                    36.929 € 

                            -   € 

                    36.929 € 

+ Bodenwert  20,63 m²  1.452 €/m²                     29.955 € 

                    66.884 € 

-                   10.543 € 

                    56.340 € 

+/- Marktanpassung (Risikoabschlag titellose Verwendung) -5,00% -                     2.817 € 

                    53.523 € 

                    53.500 € 

Verkehrswert im Verhältnis zur Wohnnutzfläche  20,63 m²  2.593 €/m²

= Zwischenwert

= Verkehrswert der Wohnung (belastet)

= Verkehrswert der Wohnung (belastet) - gerundet

= Zwischenwert

= Gebäudesachwert 

- Abschläge wegen bes. wertbeeinflussender Umstände

=Bauwert

= Sachwert 

+/- Rechte und Lasten (außerbücherl. Sanierungsdarlehen, BH-Abt. 34)

Sachwertverfahren

= ungekürzter Herstellungswert

- Baumängel  und -schäden

= gekürzter Herstellungswert
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6. ANLAGEN 
 

6.1. Grundbuchsauszug  
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6.2. Fotos (Ausstattung/Zustand - Zeitpunkt der Befundaufnahme) 
 

Außenansichten und Allgemeinteile 
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Innenansichten W 27  
 

   
 

   
 

   
 



  Seite 48 von 107 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

   
 

   
 

     
 

 

 

 

 

 

 



  Seite 49 von 107 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

6.3. Pläne – Ausführungsplan 04.11.1959 (auszugsweise) 
 

 
Lageplan 

 

 
Ansicht Nord 
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Ansicht Zeleborgasse 

 

 
Schnitt A-A 
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Grundriss Kellergeschoß  

 

 
Grundriss 3. Stock 
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Grundriss W 27  
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6.4. Bescheide (auszugsweise) 
 

Baubewilligung Errichtung eines Wohnhauses (Wiederaufbau), 23.10.1951 
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Bewilligung 1. Planwechsel, 05.04.1957 
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Kenntnisnahme Bauanzeige 2. Planwechsel, 06.09.1957 
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Benützungsbewilligung Wohnhaus, 04.11.1959 
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6.5. Einheitswertbescheid 
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6.6. Wohnungseigentumsvertrag (auszugsweise) 
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6.7. Jahresmietwertgutachten (auszugsweise) 
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6.8. Bescheinigung zur Einverleibung des Wohnungseigentums  
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6.9. Testament 
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6.10. Amtsbestätigung Eingentumsrecht 
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6.11. Kaufvertrag, 16.01.2019 
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6.12. Kaufvertrag, 05.09.2019 
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6.13. Mietvertrag 
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6.14. Betriebskostenvorschreibung ab 01/2025 
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6.15. Vorausschau 2025 
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6.16. Protokoll der Eigentümerversammlung, 24.10.2022 
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6.17. Energieausweis 
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